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Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie

Frau Abgeordnete Dr. Kristin Brinker (AfD)

über

die Präsidentin des Abgeordnetenhauses von Berlin

über Senatskanzlei - G Sen -

A n t wo r t

auf die Schriftliche Anfrage Nr. 19/25 121

vom 3. Februar 2026

über Fördermittel für den Kita-Neubau Harzer Straße 51–52 in Berlin-Neukölln-

Förderbedingungen, Prüfkriterien und Kontrolle

_____________________________________________________________________

Im Namen des Senats von Berlin beantworte ich Ihre Schriftliche Anfrage wie folgt:

Vorbemerkung der Abgeordneten:

Das Neubauprojekt für eine Kindertagesstätte am Standort Harzer Straße 51–52 (12059 Berlin) wurde im
Landesprogramm „Auf die Plätze, Kitas, los!“ zur Förderung ausgewählt; der Zuwendungsbescheid wurde

im Förderjahr 2020 erteilt, die Fördersumme später angepasst; zudem wurden bereits Mittel ausgezahlt.1

Das Landesprogramm knüpft Förderungen u. a. an Bedarfs- und Standortkriterien

(Bezirksregion/Förderatlas), an eine Bedarfsbestätigung des zuständigen Jugendamtes sowie an die

Erlaubnisfähigkeit nach dem SGB VIII.2

1 https://pardok.parlament-berlin.de/starweb/adis/citat/VT/19/SchrAnfr/S19-20272.pdf
2 https://www.berlin.de/sen/jugend/familie-und-
kinder/kindertagesbetreuung/fachinfo/ausbau/foerderrichtlinie_2022_2023-inkl-nachtrag.pdf?ts=1718356554
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1. Welche Nebenbestimmungen, Auflagen und Zweckbindungen (einschließlich Zweckbindungsfrist,

Mittelverwendungs- und Nachweispflichten, Vergabe-/Wirtschaftlichkeitsanforderungen sowie Widerrufs-
und Rückforderungstatbestände) wurden im konkreten Zuwendungsbescheid für das Vorhaben Harzer

Straße 51–52 festgelegt?

6. Wie wird die ordnungsgemäße Mittelverwendung bei diesem Vorhaben kontrolliert (Zwischen-

/Verwendungsnachweise, baufachliche Prüfungen, Vor-Ort-Termine, Plausibilitätsprüfungen), und welche
konkreten Sanktionen (Widerruf, Rückforderung, Zweckentfremdungsprüfung, Untersagung der weiteren

Auszahlung) sind vorgesehen bzw. wurden geprüft, falls Fördervoraussetzungen oder Auflagen nicht (mehr)

vorliegen?

Zu 1. und 6.: Mit dem Zuwendungsbescheid vom 20.10.2020 und dem

Änderungsbescheid vom 20.04.2023 wurde dem Kita-Träger BNIG eine Fördersumme in

Höhe von 4.180.851 Euro zur Schaffung von 188 Kita-Plätzen am Standort

Harzer Str. 51-52 in 12059 Berlin unter Einhaltung der zuwendungsrechtlichen Vorgaben

bewilligt. Die Zuwendung ist zweckgebunden und ausschließlich für das beantragte

Projekt mit dem Ziel der Schaffung von 188 Kita-Plätzen zu verwenden. Mit

Inbetriebnahme der geförderten Kita-Plätze (Betriebserlaubnis) ist eine Bereitstellung der

Plätze trägerseitig für mind. 25 Jahre zu gewährleisten (Zweckbindungsfrist). Zur

Sicherung der Grundstücksnutzung für mind. 25 Jahre als Kita-Standort ist die

Grundbucheintragung einer beschränkten persönlichen Dienstbarkeit als

Bewilligungsvorbehalt im Bescheid aufgenommen worden. Die Eintragung wurde

trägerseitig vorgenommen.

Des Weiteren wurde die Durchführung eines halbjährlich stattzufindenden

Baubegleitenden Ausschuss in Abstimmung mit der GSE gGmbH sowie die Vorlage eines

Zwischenverwendungsnachweises (Sachbericht und zahlenmäßiger Nachweis), innerhalb

von 3 Monaten nach Abschluss eines Haushaltsjahres, als Auflage im

Zuwendungsbescheid formuliert.

Die übrigen Förderbedingungen können dem beigefügten Musterbescheid (Anlage 1)

entnommen werden.

Mit Einhaltung der Auflagen und Nebenbestimmungen darf der Zuwendungsempfänger

darauf vertrauen, dass die zugesicherte Fördersumme zur zweckentsprechenden

Mittelverwendung ausgezahlt wird. Bei größeren Bauprojekten erfolgt die

Mittelauszahlung auf Trägerantrag in der Regel entsprechend dem Baufortschritt und

Mittelbedarf (vorliegende Rechnungen von Gewerken etc.) im sogenannten

Anforderungsverfahren (vgl. Pkt 1.4 AnBest-P).
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Nach Fertigstellung des geförderten Projektes ist die zweckentsprechende

Mittelverwendung und die Erreichung des Förderziels (Schaffung der geförderten Plätze)

trägerseitig nachzuweisen (Verwendungsnachweis).

Bei Abweichungen oder Nichteinhaltung der Förder- und Finanzierungsbedingungen ist

ein (Teil-) Widerruf des Zuwendungsbescheides von Amts wegen zu prüfen.

2. Nach welchen konkreten Kriterien wurde die Förderfähigkeit des Standorts geprüft (insbesondere:
Einordnung der Bezirksregion im Förderatlas, Kriterien der Bedarfsfeststellung, wohnortnahe Versorgung)

und welche Bedarfsbestätigung des zuständigen Jugendamtes lag hierzu vor (Datum, Inhalt in Kurzform)?

4. Wie lief das Auswahl- und Bewilligungsverfahren konkret ab (Beteiligte Stellen, Prüfschritte, ggf.

Bewertungsmatrix/Punktesystem, Gewichtung von Bedarf, Kosten je Platz, Umsetzbarkeit/Zeitschiene,
Eigenanteil/Gesamtfinanzierung)? Bitte die maßgeblichen Verfahrensgrundlagen und die im konkreten

Projekt angewandten Bewertungskriterien darstellen.

Zu 2. und 4.: Kita-Träger konnten in den Jahren 2012 bis 2024 Fördermittel für die

Schaffung von Kita-Plätzen aus dem Landesprogramm „Auf die Plätze, Kitas, los!“

erhalten, wenn die Fördervorrausetzungen gemäß der jeweils gültigen Förderrichtlinie

erfüllt wurden. Zu den Fördervoraussetzungen zählten u.a. folgende Kriterien, die

zwingend vorliegen mussten.

 vorherrschender Ausbaubedarf an Kita-Plätzen in der betreffenden Region in der

das Vorhaben realisiert werden soll (Bedarfsbestätigung durch Jugendamt des

Bezirkes + förderfähige Bedarfskategorie gemäß Förderatlas),

 geförderten Plätze sind nach § 43 oder § 45 Sozialgesetzbuch – Achtes Buch

(SGB VIII) erlaubnisfähig und darüber hinaus geeignet, den Rechts- bzw.

Bedarfsanspruch zur Förderung von Kindern in Kindertagesbetreuung in Berlin zu

erfüllen,

 der Zuwendungsempfänger ist nach § 75 SGB VIII ein anerkannter Träger der

freien Jugendhilfe oder dem Grunde nach anerkennungsfähig, um

Kindertageseinrichtungen gemäß § 45 SGB VIII zu betreiben oder erlaubnisfähige

Einrichtungen aufzubauen,

 Die Gesamtfinanzierung des Vorhabens ist unter Berücksichtigung des

einzubringenden Mindesteigenanteils gesichert.

Bei den Auswahl- und Förderentscheidungen wurden neben der Bedarfslage und dem

Umsetzungszeitraum auch die Stellungnahme der bezirklichen Jugendämter, die
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Wirtschaftlichkeit der Projekte und die gesamtstädtischen Aspekte sowie die Verteilung

auf kleine und große Träger und die fachliche Einschätzung der Einrichtungsaufsicht, als

auch die Versorgungsquote mit Kita-Plätzen der Bezirke berücksichtigt. Ebenso sind ggf.

abgeschlossene Städtebauliche Verträge sowie laufende Sanktionsverfahren gegen Kita-

Träger in die Förderentscheidung eingeflossen.

Der Bedarf wurde für jeden Projektstandort mit Hilfe des Förderatlasses sowie der

bezirkliche Bedarfsbestätigung ermittelt. Die Region Rixdorf des Bezirkes Neukölln, in der

sich der Kita-Standort Harzer Str. 51-52 befindet, wies gemäß dem Förderatlas 2019

(Bedarfskategorie 1) keine vorhanden Platzreserven auf, die den prognostisch steigenden

Kita-Platzbedarf der Region hätten decken können, so dass ein Platzausbau erforderlich

war, um eine bedarfsgerechte Kita-Platzversorgung gewährleisten zu können.

Der Bedarf und die Notwendigkeit zum Kita-Platzausbau in der Region wurde vom Bezirk

Neukölln mit Schreiben (ausgefüllter Vordruck) vom 25.07.2019 gegenüber der

Geschäftsstelle des Kita-Ausbauprogramms bestätigt.

Eine Erlaubnis nach Projektumsetzung konnte von der Einrichtungsaufsicht in Aussicht

gestellt werden. Die bauliche Umsetzbarkeit und die Angemessenheit der

Kostenkalkulation des beantragten Neubauvorhabens wurde im Rahmen der

baufachlichen Antragsbeurteilung von der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen

und Wohnen (SenSBW) geprüft und bildete damit die Grundlage für die Berechnung der

Fördermittelhöhe.

Die vom Träger geplante Bauzeit von ca. 1,5 Jahren entsprach dem durchschnittlichen

Umsetzungszeitraum für vergleichbare Neubauvorhaben. Die Gesamtfinanzierung des

Kita-Neubaus war mit Hilfe der Fördermittel und der Trägerbestätigung über die

einzubringenden Eigenmittel gesichert, so dass die Förderfähigkeit des Projektes

gegeben war und der Zuwendungsbescheid erstellt wurde.

3. Welche trägerbezogenen Voraussetzungen wurden im Verfahren geprüft (z. B.

Anerkennung/Anerkennungsfähigkeit nach § 75 SGB VIII, Erlaubnisfähigkeit nach § 45 SGB VIII,
Zuverlässigkeits- und Organisationsprüfung) und welche Unterlagen/Nachweise waren dafür im konkreten

Fall maßgeblich?

Zu 3.: Der Träger BNIG hat das Verfahren zur Prüfung als Neugründer durchlaufen. Der

Neugründungprozess war durch einen mehrjährigen Beratungsprozess begleitet. In diesem

Verfahren wird die grundsätzliche Eignung des Trägers, Kita-Träger im Land Berlin zu werden,
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geprüft. Maßgebliche Unterlagen sind ein Trägerkonzept, ein pädagogisches

Rahmenkonzept sowie ein Schutzkonzept.

Im weiteren Verlauf erfolgte die Standortprüfung u. a. mit Beratungen zur Planung und

Ausgestaltung der Räumlichkeiten.

Die Erteilung der Betriebserlaubnis erfolgt auf der Grundlage der gesetzlichen Vorgaben des

§ 45 SGB VIII. Der Antrag auf Erteilung einer Betriebserlaubnis liegt noch nicht vor; als

prüffähiges Dokument liegt aktuell nur das pädagogische Konzept vor.

Das Prüfverfahren zur Erteilung einer Betriebserlaubnis kann erst mit der vollständigen

Vorlage aller erforderlichen Unterlagen abgeschlossen werden.

5. Aus welchen Finanzierungsquellen (Landesprogramm, ggf. Sondervermögen/weitere Töpfe) wurde das
Vorhaben gefördert, in welcher Gesamthöhe wurde bewilligt, welche Änderungsbescheide (inkl. Gründe)

gab es, und welche Teilbeträge wurden bislang ausgezahlt/abgerufen (jeweils mit Datum und Betrag)?

Zu 5.: Das Förderprojekt wurde aus den in 2020 zur Verfügung stehenden Mitteln des

Sondervermögens Infrastruktur wachsende Stadt (SIWA) finanziert. Mit

Zuwendungsbescheid vom 20.10.2020 wurden dem Träger für die Schaffung der 188

Kita-Plätze am Standort Harzer Str. 51-53 in 12059 Berlin 4.381.200 Euro bewilligt.

Mit dem Änderungsbescheid vom 20.04.2023 wurde die Fördersumme auf Antrag des

Trägers auf 4.180.851 Euro reduziert.

In den Haushaltsjahren 2023 und 2024 wurden jeweils 800.000 Euro und in 2025

1.800.000 Euro der zugesicherten Fördermittel trägerseitig angefordert und ausbezahlt

(vgl. Tabelle 1). Ein verbleibender Auszahlungsbetrag in Höhe von 780.851 Euro steht

dem Kita-Träger unter Einhaltung der zuwendungsrechtlichen Vorgaben in 2026 für das

o.g. Förderprojekt noch zur Verfügung.
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Tabelle 1: Mittelanforderungen des Trägers für das Neubauprojekt Kita Harzer Str. 51-52

Datum der Mittelanforderung
Mittelhöhe

Auszahlung im
Haushaltsjahr

06.11.2023 800.000,00 Euro 2023

20.08.2024 800.000,00 Euro 2024

30.12.2024 400.000,00 Euro 2025

18.07.2025 600.000,00 Euro 2025

17.11.2025 800.000,00 Euro 2026
Quelle: SenBJF- Kita-Ausbauprogramm

Berlin, den 17. Februar 2026

In Vertretung

Christina Henke

Senatsverwaltung für Bildung,

Jugend und Familie
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